
 

Das 

Gewaltschutzgesetz 

 

Informationen und Hinweise 

zu Antragstellung  

und Verfahren 

 

2. überarbeitete Auflage 2011 



  



 3 

Vorwort 

Das Gewaltschutzgesetz bietet 

Personen, die von Gewalt betroffen 

sind oder von Gewalt bedroht 

werden, Möglichkeiten zu ihrem 

Schutz. 

In unserer Arbeit mit Frauen, die 

Gewalt erlebt haben, wird uns 

immer wieder die Komplexität des 

Verfahrens nach dem 

Gewaltschutzgesetz deutlich. Dabei 

ist besonders zu beachten, dass 

jeder Einzelfall anders ist und eine 

individuelle Beratung wichtig ist, die 

am besten von einer Rechtsanwältin 

oder einem Rechtsanwalt geleistet
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werden kann. Da aber bei Verfahren 

nach dem Gewaltschutzgesetz kein 

Anwaltszwang besteht und die 

Erfahrung zeigt, dass nicht alle 

Frauen einen Anwalt oder Anwältin 

aufsuchen wollen oder können, 

haben wir einige Punkte, die zu 

beachten sind, zusammengetragen. 

Wir möchten Ihnen Ihre rechtlichen 

Möglichkeiten aufzeigen und hoffen, 

dass Sie diese Informationen 

hilfreich finden. Wir erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit und 

können auch keine Haftung 

übernehmen. 

 

Trier, im Januar 2011
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